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Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16.09.2014 (GV. 
NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17.10.2017 (GV. NRW. S. 806), hat die Universität Duis-
burg-Essen folgende Prüfungsordnung erlassen: 

 
 
Inhaltsübersicht: 

I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich und Zugangsberechtigung  

§ 2 Ziel des Studiums, Zweck der Prüfung 

§ 3 Mastergrad 

§ 4 Aufnahmerhythmus 

§ 5 Regelstudienzeit, Studienaufbau (Modularisierung) 

§ 6 Studienplan und Modulhandbuch 

§ 7 Lehr- / Lernformen 

§ 8 Zulassungsbeschränkungen für einzelne  
Lehrveranstaltungen 

§ 9 Studienumfang nach dem European Credit Transfer 
System (ECTS) 

§ 10 Berufspraktische Tätigkeiten/ Externes Praxisprojekt  

§ 11 Prüfungsausschuss 

§ 12 Anrechnung von Leistungen, Einstufung in höhere 
Fachsemester 

§ 13 Prüferinnen, Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

 

II. Masterprüfung 

§ 14 Zulassung zur Teilnahme an Prüfungen 

§ 15 Struktur der Prüfung einschließlich der Form der 
Modulprüfungen 

§ 16 Fristen zur Anmeldung und Abmeldung für Prüfun-
gen 

§ 17 Mündliche Prüfungen 

§ 18 Klausurarbeiten 

§ 19 Weitere Prüfungsformen 

§ 20 Masterarbeit 

§ 21 Wiederholung von Prüfungen 

§ 22 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 23 Studierende in besonderen Situationen 

§ 24 Bestehen und Nichtbestehen der Masterprüfung 

§ 25 Bildung der Prüfungsnoten 

§ 26 Modulnoten 

§ 27 Bildung der Gesamtnote 

§ 28 Zusatzprüfungen 

§ 29 Zeugnis und Diploma Supplement 

§ 30 Masterurkunde 

III. Schlussbestimmungen 

§ 31 Ungültigkeit der Masterprüfung, Aberkennung des 
Mastergrades 

§ 32 Einsicht in die Prüfungsarbeiten 

§ 33 Führung der Prüfungsakten, Aufbewahrungsfristen 

§ 34 Geltungsbereich, Übergangsbestimmungen 

§ 35 In-Kraft-Treten und Veröffentlichung 

Anlage 1: Studienplan 

Anlage 2: Modulare Struktur  

 

PRÜFUNGSORDNUNG 

für den Masterstudiengang  

Urbane Kultur, Gesellschaft und Raum 

an der Universität Duisburg-Essen  

vom 05. Dezember 2018 

 



Amtliche Mitteilungen Nr. 161 Seite 798 

 
I. Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Geltungsbereich und Zugangsberechtigung 

(1) Diese Masterprüfungsordnung regelt den Zugang, 
den Studienverlauf und den Abschluss des Studiums für 
den Masterstudiengang „Urbane Kultur, Gesellschaft und 
Raum“ im Kontext des Profilschwerpunkts ‚Urbane Sys-
teme‘ an der Universität Duisburg-Essen. 

(2) Voraussetzung für die Zulassung zum Masterstudien-
gang „Urbane Kultur, Gesellschaft und Raum“ ist der er-
folgreiche Abschluss eines Bachelorstudiengangs mit ei-
nem Umfang von mindestens 180 ECTS-Credits der Geis-
tes-, Sozial- oder Bildungswissenschaften oder der Geo-
graphie. 

Die Gesamtnote des Abschlusses nach Satz 1 muss min-
destens 2,0 oder besser sein.  

(3) Die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen trifft 
der Prüfungsausschuss. Studienbewerberinnen oder Stu-
dienbewerber, die ihre Studienqualifikation nicht an einer 
deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, müssen 
vor Beginn des Studiums hinreichende deutsche Sprach-
kenntnisse gemäß der Ordnung für die Deutsche Sprach-
prüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studien-
bewerber (DSH) nachweisen 

(4) Die Unterrichtssprache ist Deutsch und Englisch. Be-
werberinnen und Bewerber müssen über hinreichende 
Sprachkenntnisse verfügen, um den Veranstaltungen in 
englischer Sprache folgen zu können.  

Studierende, deren Muttersprache nicht Englisch ist, müs-
sen vor Aufnahme des Studiums englische Sprachkennt-
nisse entsprechend der abgeschlossenen Niveaustufe C1 
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen (GER) nachweisen.  

Über die Anerkennung gleichwertiger Kenntnisse der nach 
Satz 2 erforderlichen Voraussetzungen entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 

(5) Ausländische Studienbewerberinnen und Studienbe-
werber, die nicht durch oder aufgrund völkerrechtlicher 
Verträge Deutschen gleichgestellt sind und ihre Studien-
qualifikation nicht an einer deutschen Hochschule erbracht 
haben, müssen ihre Studierfähigkeit in einer besonderen 
Zugangsprüfung nachweisen. Die Prüfung wird in der Re-
gel als englischsprachige mündliche Prüfung durchgeführt. 
Durch die Prüfung soll festgestellt werden, ob die Fähigkei-
ten und Kenntnisse der Bewerberin oder des Bewerbers 
erwarten lassen, dass sie oder er die Fähigkeit zum struk-
turierten, analytischen Denken in Zusammenhängen inner-
halb der Fachgebiete der Natur-, Ingenieur- oder Planungs-
wissenschaften und zur eigenständigen Bearbeitung von 
fachspezifischen, interdisziplinären Aufgaben besitzt sowie 
über ausreichende Sprachkenntnisse verfügt, in englischer 
Sprache die Phänomene der Natur-, Ingenieur- oder Pla-
nungswissenschaften mit wissenschaftlichen Kategorien 
und Methoden zu studieren und darüber in den Diskurs mit 
den Dozenten und anderen Studierenden zu treten. 

(6) Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber eine nach der 
Prüfungsordnung erforderliche Prüfung in einem Studien-
gang, der eine erhebliche inhaltliche Nähe aufweist, an ei-
ner Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes 
endgültig nicht bestanden, ist eine Zulassung für diesen 

Studiengang nach § 50 HG ausgeschlossen. Über die er-
hebliche inhaltliche Nähe des Studienganges entscheidet 
der Prüfungsausschuss. 

 
§ 2 

Ziel des Studiums, Zweck der Prüfung 

(1) Der Masterstudiengang führt aufbauend auf einem 
geeigneten Studiengang zu einem weiteren berufsqualifi-
zierenden akademischen Abschluss.  

(2) Im Masterstudiengang „Urbane Kultur, Gesellschaft 
und Raum“ erwerben die Studierenden unter Berücksichti-
gung der Veränderungen und Anforderungen in der Berufs-
welt die erforderlichen fachlichen und überfachlichen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden, die sie zum selb-
ständigen wissenschaftlichen und interdisziplinären Arbei-
ten, zur kritischen Reflexion wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und zu verantwortlichem Handeln befähigen.  

(3) Mit den erfolgreich abgeschlossenen Prüfungen und 
der erfolgreich abgeschlossenen Masterarbeit weist die o-
der der Studierende nach, dass sie oder er über Kennt-
nisse und Fähigkeiten verfügt, um komplexe urbane Stra-
tegien, Konzepte und Projekte erfolgreich zu planen und zu 
realisieren. Dabei wird eng mit „Sustainable Urban Develo-
pment“, dem zweiten Masterstudiengang des Masterpro-
gramms im Kontext des Profilschwerpunkts ‚Urbane Sys-
teme‘, kooperiert. Durch die Masterprüfung wird festge-
stellt, ob die Studierenden sich vertiefte fachliche Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Methoden angeeignet haben, die 
Zusammenhänge ihres Studienfachs überblicken und die 
Fähigkeit besitzen, selbständig wissenschaftlich und prob-
lembezogen zu arbeiten. 

(4) Der erfolgreich bestandene Masterabschluss befähigt 
darüber hinaus zur Promotion. 

 
§ 3 

Mastergrad 

Nach erfolgreichem Abschluss der Masterprüfung für den 
Masterstudiengang „Urbane Kultur, Gesellschaft und 
Raum“ verleiht die Fakultät für Geisteswissenschaften der 
Universität Duisburg-Essen den Mastergrad „Master of 
Arts“, abgekürzt „M.A.“. 

 
§ 4 

Aufnahmerhythmus 

Das Studium im Masterstudiengang „Urbane Kultur, Ge-
sellschaft und Raum“ kann zum Wintersemester aufge-
nommen werden. Zum Wintersemester 2019/2020 findet 
keine Zulassung und Einschreibung statt.  

 
§ 5 

Regelstudienzeit, Studienaufbau (Modularisierung) 

(1) Die Regelstudienzeit im Masterstudiengang „Urbane 
Kultur, Gesellschaft und Raum“ einschließlich der Zeit für 
die Anfertigung der Masterarbeit und für das vollständige 
Ablegen der Prüfungen beträgt 2 Studienjahre bzw.  
4 Semester.  

(2) Das Studium ist in allen Abschnitten modular aufge-
baut. Ein Modul bezeichnet einen Verbund von thematisch 
und zeitlich aufeinander abgestimmten Lehr-/ 
Lerneinheiten, ggf. inklusive externer Praktika. Module sind 
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inhaltlich in sich abgeschlossen und vermitteln eine eigen-
ständige, präzise umschriebene Teilqualifikation in Bezug 
auf die Gesamtziele des Studiengangs. 

(3) Der für eine erfolgreiche Teilnahme an einem Modul 
in der Regel erforderliche Zeitaufwand einer oder eines 
Studierenden (Workload) wird mit einer bestimmten Anzahl 
von Credits ausgedrückt. In den Credits (Regelungen zur 
Anwendung ECTS siehe § 9) sind Präsenzzeiten, Vor- und 
Nachbereitungszeiten und die erforderlichen Prüfungszei-
ten enthalten. Die Credits drücken keine qualitative Bewer-
tung der Module (d.h. keine Benotung) aus.  

(4) Die Studieninhalte sind so strukturiert, dass das Stu-
dium in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. 
Dabei wird gewährleistet, dass die Studierenden nach ei-
gener Wahl Schwerpunkte setzen können und Pflicht- und 
Wahlpflichtveranstaltungen in einem ausgewogenen Ver-
hältnis stehen. 

 
§ 6  

Studienplan und Modulhandbuch 

(1) Der Prüfungsordnung ist als Anlage ein Studienplan 
(§ 58 Abs. 3 HG) beigefügt, der im Einzelnen als verbindli-
che Vorgaben ausweist: 

a) die Module und die diesen zugeordneten Lehr-/ Lern-
formen und Prüfungen, 

b) die wesentlichen Inhalte und Qualifikationsziele der 
Module, 

c) die Präsenzzeit (lehr- /lernformenbezogen) in SWS, 

d) die Credits, 

e) die Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen, 

f) die Prüfungsleistungen. 

(2) Der Studienplan gilt für die Studierenden als Empfeh-
lung für einen sachgerechten Aufbau des Studiums inner-
halb der Regelstudienzeit.  

(3) Der Studienplan wird durch ein Modulhandbuch er-
gänzt. Das Modulhandbuch muss mindestens die im Stu-
dienplan als erforderlich ausgewiesenen Angaben enthal-
ten. Darüber hinaus enthält das Modulhandbuch detaillierte 
Beschreibungen der Lehrinhalte, der zu erwerbenden 
Kompetenzen, der vorgeschriebenen Prüfungen, der Ver-
mittlungsformen, des zeitlichen Umfangs (in Credits wie in 
SWS) sowie der Aufteilung auf Pflicht- und Wahlpflichtan-
teile. Das Modulhandbuch ist bei Bedarf und unter Berück-
sichtigung der Vorgaben des Studienplans an diesen an-
zupassen.  

 
§ 7  

Lehr-/Lernformen 

(1) Im Masterstudiengang „Urbane Kultur, Gesellschaft 
und Raum“ gibt es folgende Lehrveranstaltungsarten bzw. 
Lehr-/Lernformen: 

a) Vorlesung 

b) Übung 

c) Seminar 

d) Kolloquium 

e) Praktikum (Externes Praxisprojekt)  

f) Projekt 

g) Exkursion 

h) Selbststudium 

(2) Die Lehr-/Lernformen werden entsprechend den Hin-
weisen im Modulhandbuch in deutscher und englischer 
Sprache durchgeführt. 

 
§ 8 

Zulassungsbeschränkungen für einzelne  
Lehrveranstaltungen 

(1) Die Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen 
kann beschränkt werden, wenn wegen deren Art und 
Zweck oder aus sonstigen Gründen von Lehre und For-
schung eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich 
ist. 

Ist bei einer Lehrveranstaltung wegen deren Art oder 
Zweck eine Beschränkung der Teilnehmerzahl erforderlich 
und übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber 
die Aufnahmefähigkeit, regelt auf Antrag der oder des Leh-
renden der Prüfungsausschuss den Zugang. Dabei sind 
die Bewerberinnen und Bewerber, die sich innerhalb einer 
zu setzenden Frist rechtzeitig angemeldet haben, in folgen-
der Reihenfolge zu berücksichtigen: 

a) Studierende, die an der Universität Duisburg-Essen für 
den Masterstudiengang „Urbane Kultur, Gesellschaft 
und Raum“ eingeschrieben und nach dem Studienplan 
und ihrem Studienverlauf auf den Besuch der Lehrver-
anstaltung zu diesem Zeitpunkt angewiesen sind. 

b) Studierende, die an der Universität Duisburg-Essen für 
den Masterstudiengang „Urbane Kultur, Gesellschaft 
und Raum“ eingeschrieben, aber nach dem Studien-
plan und ihrem Studienverlauf auf den Besuch der 
Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt nicht angewie-
sen sind. 

Innerhalb der Gruppen nach Buchstabe a oder b erfolgt die 
Auswahl nach dem Prioritätsprinzip durch die Fakultät. 

(2) Die Fakultät für Geisteswissenschaften kann für Stu-
dierende anderer Studiengänge das Recht zum Besuch 
von Lehrveranstaltungen generell beschränken, wenn 
ohne diese Beschränkung eine ordnungsgemäße Ausbil-
dung der für einen Studiengang eingeschriebenen Studie-
renden nicht gewährleistet werden kann. Die Regelung gilt 
auch für Zweithörerinnen und Zweithörer im Sinne des § 52 
HG. 

(3) Für Studierende in besonderen Situationen gemäß  
§ 23 dieser Ordnung können auf Antrag Ausnahmen zuge-
lassen werden. 

 
§ 9 

Studienumfang nach dem European Credit Transfer 
System (ECTS) 

(1) An der Universität Duisburg-Essen wird das Euro- 
pean Credit Transfer System (ECTS) angewendet.  

(2) Im Masterstudiengang „Urbane Kultur, Gesellschaft 
und Raum“ müssen 120 Credits erworben werden; auf je-
des Semester entfallen dabei 30 Credits. 

(3) Die Credits verteilen sich wie folgt: 

a) Auf die Masterarbeit (incl. mündlicher Prüfung) entfal-
len 30 Credits. 

b) Auf die fachspezifischen Module entfallen 90 Credits.  
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 In den Credits der fachspezifischen Module sind 20 

Credits für berufspraktische Tätigkeiten (Externes Pra-
xisprojekt (Modul 7)) gemäß § 11 enthalten. 

(4) Für jede Studierende und jeden Studierenden wird im 
Bereich Prüfungswesen ein Creditkonto zur Dokumenta-
tion der erbrachten Leistungen eingerichtet und geführt. 

(5) Für ein bestandenes Modul werden die erworbenen 
Credits diesem Konto gutgeschrieben. 

 
§ 10 

Berufspraktische Tätigkeiten/ Externes Praxisprojekt  

(1) Das externe Praxisprojekt dient einer verbesserten 
Vorbereitung auf die Berufspraxis. Die Studierenden sollen 
durch das Projekt komplexe Urbane Probleme unter Bedin-
gungen der Realität kennenlernen und an realen Prob-
lemlösungen und Gestaltungsaufgaben mitwirken. Die In-
halte richten sich dabei nach den Erfordernissen des jewei-
ligen Projekts. Projektpartner sind außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen des Bundes und der Länder, Unter-
nehmen, die sich mit Städtebau und -planung befassen, öf-
fentliche Einrichtungen oder nationale und internationalen 
Behörden etc. 

(2) Das externe Praxisprojekt umfasst mindestens drei 
Monate. Es wird grundsätzlich vor der Anmeldung zur Ab-
schlussarbeit und in der Regel während der vorlesungs-
freien Zeit nach dem 2. Semester und während des 3. Se-
mesters durchgeführt. Für das externe Praxisprojekt wer-
den 20 ECTS-Credits angerechnet. 

(3) Die Studierenden organisieren das Praktikum selb-
ständig. Eine Zuweisung von Praktikumsplätzen durch die 
Hochschule findet nicht statt. 

(4) Über das externe Praxisprojekt ist von den Studieren-
den ein Projektbericht im Umfang von mind. 5.250 Wörtern 
zusammen mit einem qualitativen Zeugnis des Projektpart-
ners vorzulegen. Der Bericht ist Teil der zu erbringenden 
Leistung und schließt das Praktikum ab. 

(5) Über die Eignung der Praktikumseinrichtung und den 
Praktikumsbericht entscheidet der Prüfungsausschuss. 
Der Prüfungsausschuss kann die Entscheidung auf die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden oder eine Prüferin oder 
einen Prüfer übertragen.  

 
§ 11 

Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und für die sich 
aus dieser Prüfungsordnung ergebenden prüfungsbezoge-
nen Aufgaben bilden die am Masterstudiengang „Urbane 
Kultur, Gesellschaft und Raum“ beteiligten Fakultäten ei-
nen Prüfungsausschuss. Die beteiligten Fakultäten stim-
men sich über die Zusammensetzung des Prüfungsaus-
schusses ab. 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus der oder dem 
Vorsitzenden, deren/dessen Stellvertreter oder Stellvertre-
terin und drei weiteren Mitgliedern. Der/die Vorsitzende, 
der Stellvertreter/die Stellvertreterin und ein weiteres Mit-
glied werden aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer, ein Mitglied aus der Gruppe der aka-
demischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ein Mit-
glied aus der Gruppe der Studierenden auf Vorschlag der 
jeweiligen Gruppe vom Fakultätsrat gewählt. Entsprechend 
werden für die Mitglieder des Prüfungsausschusses Ver-
treterinnen oder Vertreter gewählt.  

Die Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer sowie aus der Gruppe der 
akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beträgt 
drei Jahre, die Amtszeit der studentischen Mitglieder ein 
Jahr. Wiederwahl ist zulässig. 

(3) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des 
Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungsprozess-
rechts. 

(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Best-
immungen der Prüfungsordnung eingehalten werden und 
sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfun-
gen. Er ist insbesondere zuständig für die Entscheidung 
über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffene 
Entscheidungen.  

(5) Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Reform 
der Prüfungsordnung und der Studienpläne.  

(6) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner 
Aufgaben für alle Regelfälle (insb. Festlegung von Prü-
fungsterminen, Bestellung der Prüfenden und Beisitzen-
den, Anerkennungsverfahren, Nachteilsausgleich und Prü-
fungsbedingungen für Studierende in besonderen Situatio-
nen, Einsicht in Prüfungsakten) auf die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden übertragen oder im Umlaufverfahren 
durchführen; dies gilt nicht für Entscheidungen über Wider-
sprüche und für den Bericht an den Fakultätsrat.  

Die oder der Vorsitzende kann in unaufschiebbaren Ange-
legenheiten allein entscheiden (Eilentscheid). Die oder der 
Vorsitzende unterrichtet den Prüfungsausschuss spätes-
tens in dessen nächster Sitzung über die Entscheidung. 

(7) Die oder der Vorsitzende beruft den Prüfungsaus-
schuss ein. Der Prüfungsausschuss muss einberufen wer-
den, wenn es von mindestens einem Mitglied des Prü-
fungsausschusses oder einem Mitglied des Dekanats einer 
beteiligten Fakultät verlangt wird. 

(8) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn ne-
ben der oder dem Vorsitzenden oder der Stellvertreterin o-
der dem Stellvertreter mindestens ein weiteres Mitglied aus 
der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rer sowie mindestens ein weiteres stimmberechtigtes Mit-
glied anwesend sind. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Vorsit-
zenden oder des Vorsitzenden. Die Stellvertreterinnen 
bzw. Stellvertreter der Mitglieder können mit beratender 
Stimme an den Sitzungen teilnehmen. Die studentischen 
Mitglieder des Prüfungsausschusses wirken bei der Bewer-
tung und Anrechnung von Prüfungsleistungen nicht mit. 

(9) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das 
Recht, der Abnahme von Prüfungen beizuwohnen. 

(10) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht 
öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und 
ihre Vertreterinnen und Vertreter unterliegen der Amtsver-
schwiegenheit. Sofern sie nicht Angehörige des öffentli-
chen Dienstes sind, werden sie von der oder dem Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses nach dem Gesetz über 
die förmliche Verpflichtung nicht beamteter Personen (Ver-
pflichtungsgesetz) zur Verschwiegenheit verpflichtet.  

(11) Die oder der Vorsitzende wird bei der Erledigung ihrer 
oder seiner Aufgaben von dem Bereich Prüfungswesen un-
terstützt. 
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§ 12 

Anerkennung von Leistungen, 
Einstufung in höhere Fachsemester 

(1) Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an staatli-
chen oder staatlich anerkannten Hochschulen, an staatli-
chen oder staatlich anerkannten Berufsakademien oder in 
Studiengängen an ausländischen staatlichen oder staatlich 
anerkannten Hochschulen erbracht worden sind, werden 
auf Antrag anerkannt, sofern hinsichtlich der erworbenen 
Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu den Leis-
tungen besteht, die ersetzt werden. Die Anerkennung im 
Sinne des Satzes 1 dient unbeschadet des § 2 Abs. 1 der 
Fortsetzung des Studiums und dem Ablegen von Prüfun-
gen.  

Äquivalenzvereinbarungen und Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und anderen Staaten über 
Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich, die Studierende 
ausländischer Staaten abweichend von Satz 1 begünsti-
gen, gehen den Regelungen des Satz 1 vor.  

(2) Auf Antrag können sonstige Kenntnisse und Qualifikati-
onen auf der Grundlage vorgelegter Unterlagen auf bis zur 
Hälfte der insgesamt nachzuweisenden ECTS-Credits an-
erkannt werden, wenn diese Kenntnisse und Qualifikatio-
nen den Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach 
Inhalt und Niveau gleichwertig sind.  

(3) Es obliegt der antragstellenden Person, die erforderli-
chen Informationen über die anzuerkennende Leistung be-
reitzustellen. Die Unterlagen müssen in Fällen des Abs. 1 
Aussagen zu den erworbenen Kompetenzen sowie in Fäl-
len des Abs. 2 zum Inhalt und Niveau der Leistungen ent-
halten, die anerkannt werden sollen. Die Unterlagen sind 
im Bereich Prüfungswesen einzureichen.  

(4) Zuständig für Anerkennung nach den Absätzen 1 und 2 
sowie für die Durchführung der Einstufungsprüfung nach 
Abs. 7 ist der Prüfungsausschuss. Über Anträge auf Aner-
kennung von Leistungen nach den Absätzen 1 und 2 soll 
innerhalb einer Frist von 9 Wochen ab Antragstellung ent-
schieden werden. Vor Feststellungen über die Gleich-wer-
tigkeit im Sinne des § 63a HG kann das zuständige Fach-
gebiet gehört werden. In Verfahren nach Abs. 1 trägt der 
Prüfungsausschuss die Beweislast dafür, dass ein Antrag 
die Voraussetzung des Abs. 1 für die Anerkennung nicht 
erfüllt.  

(5) Werden Prüfungsleistungen anerkannt, so sind, soweit 
die Notensysteme vergleichbar sind, die Noten zu überneh-
men und die nach der fachspezifischen Prüfungsordnung 
vorgesehenen Credits zu vergeben. Die übernommenen 
Noten sind in die Berechnung der Modul-noten und der Ge-
samtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensys-
temen wird der Vermerk "bestanden" aufgenommen. Diese 
Bewertung wird nicht in die Berechnung der Modulnote und 
der Gesamtnote einbezogen. Die Anerkennung wird im 
Transcript of Records mit Fußnote gekennzeichnet.  

(6) Lehnt der Prüfungsausschuss einen Antrag auf Aner-
kennung ab, erhalten die Studierenden einen begründeten 
Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung.  

(7) Studienbewerberinnen und Studienbewerbern, die auf 
Grund einer Einstufungsprüfung gemäß § 49 Abs. 12 HG 
berechtigt sind, das Studium in einem höheren Fach-se-
mester aufzunehmen, werden die in der Einstufungs-prü-
fung nachgewiesenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf Prü-
fungsleistungen anerkannt. Die Feststellungen im Zeugnis 

über die Einstufungsprüfung sind für den Prüfungsaus-
schuss bindend. 

 
§ 13 

Prüferinnen, Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Zu Prüferinnen und Prüfern dürfen nur Hochschulleh-
rerinnen und Hochschullehrer, Hochschuldozentinnen und 
Hochschuldozenten, Lehrbeauftragte, Privatdozentinnen 
und Privatdozenten sowie wissenschaftliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter und Lehrkräfte für besondere Aufga-
ben bestellt werden, die mindestens die entsprechende 
Masterprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt 
und in dem Fachgebiet, auf das sich die Prüfung bezieht, 
eine Lehrtätigkeit ausgeübt haben. Zur Beisitzenden oder 
zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens die 
entsprechende Masterprüfung oder eine vergleichbare 
Prüfung abgelegt hat.  

(2) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen, Prü-
fer und Beisitzerinnen und Beisitzer. Er kann die Bestellung 
der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden übertragen. Die 
Bestellung der Beisitzerinnen und Beisitzer kann den Prü-
ferinnen und Prüfern übertragen werden. Zu Prüferinnen o-
der Prüfern werden in der Regel Lehrende gemäß Absatz 
1 Satz 1 bestellt, die im entsprechenden Prüfungsgebiet 
gelehrt haben. 

(3) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstä-
tigkeit unabhängig. Ihnen obliegt die inhaltliche Vorberei-
tung und Durchführung der Prüfungen. Sie entscheiden 
und informieren auch über die Hilfsmittel, die zur Erbrin-
gung der Prüfungsleistungen benutzt werden dürfen. 

(4) Die Studierenden können für die Masterarbeit jeweils 
die erste Prüferin oder den ersten Prüfer (Betreuerin oder 
Betreuer) vorschlagen. Auf die Vorschläge soll nach Mög-
lichkeit Rücksicht genommen werden. Die Vorschläge be-
gründen jedoch keinen Anspruch. 

 

 

II. Masterprüfung 

 
§ 14 

Zulassung zur Teilnahme an Prüfungen 

(1) Zu Prüfungen kann nur zugelassen werden, wer in 
dem Semester, in dem sie oder er sich zur Prüfung meldet 
oder die Prüfung ablegt, im Masterstudiengang „Urbane 
Kultur, Gesellschaft und Raum“ an der Universität Duis-
burg-Essen immatrikuliert und 

a) nicht beurlaubt ist; ausgenommen sind Beurlaubungen 
bei Studierenden in besonderen Situationen und bei 
Wiederholungsprüfungen, wenn diese die Folge eines 
Auslands- oder Praxissemesters sind, für das beurlaubt 
worden ist, 

b) sich gemäß § 16 Abs. 3 ordnungsgemäß angemeldet 
hat. 

(2) Die Zulassung zur Teilnahme an Prüfungen ist zu ver-
weigern, wenn: 

a) die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen, 

b) die oder der Studierende bereits eine Prüfung in dem-
selben oder einem vergleichbaren Bachelorstudien-
gang endgültig nicht bestanden hat oder 
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c) die oder der Studierende sich bereits in einem Prü-

fungsverfahren in demselben oder einem vergleichba-
ren Masterstudiengang befindet.  

(3) Diese Regelung gilt für alle Modulprüfungen. 

 
§ 15 

Struktur der Prüfung einschließlich der Form  
der Modulprüfungen 

(1) Die Masterprüfung besteht aus Modulprüfungen und 
der Masterarbeit. 

(2) Modulprüfungen sollen sich grundsätzlich auf die 
Kompetenzziele des Moduls beziehen. Im Rahmen dieser 
Prüfungen soll die oder der Studierende zeigen, dass sie 
oder er die im Modul vermittelten Inhalte und Methoden im 
Wesentlichen beherrscht und die erworbenen Kompeten-
zen anwenden kann. Module werden in der Regel mit nur 
einer Prüfung abgeschlossen.  

(3) Die Modulprüfungen werden studienbegleitend er-
bracht und schließen das jeweilige Modul ab. Credits wer-
den nach erfolgreichem Abschluss für jede Modulprüfung 
vergeben. 

(4) Die Modulprüfungen können entsprechend der Anga-
ben im Studienplan in deutscher und englischer Sprache 
erbracht werden.  

(5) Die Modulprüfungen werden benotet.  

(6) Die Modulprüfungen können 

a) als mündliche Prüfung oder  

b) schriftlich oder in elektronischer Form als Klausurar-
beit, Hausarbeit, Protokoll oder  

c) als Vortrag, Referat oder Präsentation 

d) als sonstige Prüfungsform (nach Bestimmung des Prü-
fungsausschusses) oder 

e) als Kombination der Prüfungsformen a) – d) 

erbracht werden.  

(7) Die Studierenden sind zu Beginn der Lehr-/ Lernform 
von der jeweiligen Dozentin oder dem jeweiligen Dozenten 
über die Form und den zeitlichen Umfang der Modulprü-
fung in Kenntnis zu setzen. 

(8) Neben den Modulprüfungen können auch Studienle-
istungen gefordert werden. Die Studienleistungen dienen 
der individuellen Lernstandskontrolle der Studierenden. 
Sie können nach Maßgabe des Studienplans als Prüfungs-
vorleistungen Zulassungsvoraussetzung zu Modulprüfun-
gen sein. Die Studienleistungen werden nach Form und 
Umfang im Modulhandbuch beschrieben. Die Regelung zur 
Anmeldung zu und zur Wiederholung von Prüfungen findet 
keine Anwendung. Die Bewertung der Studienleistung 
bleibt bei der Bildung der Modulnoten unberücksichtigt. 

 
§ 16  

Fristen zur Anmeldung und Abmeldung 
für Prüfungen 

(1) Eine studienbegleitende Prüfung gemäß der §§ 17 
und 18 wird spätestens in der vorlesungsfreien Zeit nach 
dem Ende der jeweiligen Lehr-/ Lernform des Moduls an-
geboten. Die Prüfungstermine sollen so angesetzt werden, 
dass infolge der Terminierung keine Lehrveranstaltungen 
ausfallen. Die Termine werden vom Prüfungsausschuss 

mindestens 6 Wochen vor dem Prüfungstermin bekannt 
gegeben.  

 (2) Die oder der Studierende ist verpflichtet, sich über die 
Prüfungstermine zu informieren. 

 (3) Die oder der Studierende muss sich zu allen Klausur-
prüfungen und mündlichen Prüfungen innerhalb des An-
meldezeitraums in der fünften und der sechsten Vorle-
sungswoche im Onlineportal der Universität anmelden 
(Ausschlussfrist). Form und Frist für die Anmeldung zu an-
deren Prüfungen bestimmt der Prüfungsausschuss. 

(4) Eine Abmeldung von einer Prüfung hat von der oder 
dem Studierenden innerhalb einer Frist von einer Woche 
vor dem Prüfungstermin zu erfolgen (Ausschlussfrist). Bei 
weiteren Prüfungsleistungen im Sinne des § 20 ist eine Ab-
meldung von der Prüfung nach Ausgabe des Prüfungsthe-
mas nicht mehr zulässig. 

(5) Sämtliche Prüfungsergebnisse werden der oder dem 
Studierenden unverzüglich nach der Bewertung per Ein-
trag in die Datenbank der elektronischen Prüfungsverwal-
tung oder in sonstiger geeigneter Form individuell bekannt 
geben. Die Studierenden erhalten über den Eintrag in die 
Datenbank eine E-Mail an die von der Universität zugewie-
sene E-Mailadresse. Im Fall der Erfassung in der elektroni-
schen Prüfungsverwaltung gilt das Prüfungsergebnis zwei 
Wochen nach Eintrag in die Datenbank als bekannt gege-
ben. § 17 Abs. 5 bleibt unberührt.  

 
§ 17 

Mündliche Prüfungen 

(1) In einer mündlichen Prüfung soll die Kandidatin oder 
der Kandidat nachweisen, dass sie oder er die Zusammen-
hänge des Prüfungsgebietes kennt und spezielle Frage-
stellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. 
Durch die mündliche Prüfung soll ferner festgestellt wer-
den, ob sie oder er die erforderlichen Kompetenzen erwor-
ben und die Lernziele erreicht hat. 

(2) Mündliche Prüfungen werden in der Regel vor min-
destens einer Prüferin oder einem Prüfer und in Gegenwart 
einer Beisitzerin oder eines Beisitzers als Einzelprüfung o-
der Gruppenprüfung abgelegt. Vor der Festsetzung der 
Note nach dem Bewertungsschema in § 25 ist die Beisitze-
rin oder der Beisitzer zu hören. Mündliche Prüfungen, mit 
denen ein Studiengang abgeschlossen wird oder bei deren 
endgültigem Nichtbestehen keine Ausgleichs-möglichkeit 
besteht, sind von zwei Prüferinnen oder Prüfern im Sinne 
des § 13 Abs. 1 Satz 1 zu bewerten. 

(3) Bei einer mündlichen Prüfung als Gruppenprüfung 
dürfen nicht mehr als vier Studierende gleichzeitig geprüft 
werden. In Gruppenprüfungen muss der individuelle Bei-
trag jedes einzelnen Gruppenmitglieds klar erkennbar, ein-
deutig abgrenzbar und bewertbar sein. 

(4) Mündliche Prüfungen dauern mindestens 30 Minuten 
und höchstens 45 Minuten pro Kandidatin oder Kandidat. 
In begründeten Fällen kann von diesem Zeitrahmen abge-
wichen werden.  

(5) Die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis ei-
ner mündlichen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhal-
ten. Die Note ist der oder dem Studierenden im Anschluss 
an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. Das Protokoll 
und die Note über die mündliche Prüfung sind dem Bereich 
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Prüfungswesen und dem Prüfungsausschuss unverzüg-
lich, spätestens aber innerhalb von einer Woche nach dem 
Termin der Prüfung schriftlich zu übermitteln. 

(6) Bei mündlichen Prüfungen können Studierende, die 
sich zu einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prü-
fung unterziehen wollen, auf Antrag als Zuhörerinnen oder 
Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, die oder der zu 
prüfende Studierende widerspricht. Die Prüferin oder der 
Prüfer entscheidet über den Antrag nach Maßgabe der vor-
handenen Plätze. Die Zulassung als Zuhörerin oder Zuhö-
rer erstreckt sich jedoch nicht auf die Beratung und Be-
kanntgabe der Prüfungsergebnisse. 

Kandidatinnen und Kandidaten desselben Semesterprü-
fungstermins sind als Zuhörerinnen oder Zuhörer ausge-
schlossen. 

 
§ 18 

Klausurarbeiten 

(1) In einer Klausurarbeit soll die Kandidatin oder der 
Kandidat nachweisen, dass sie oder er in begrenzter Zeit 
und mit den zugelassenen Hilfsmitteln Probleme aus dem 
Prüfungsgebiet ihres oder seines Faches mit den vorgege-
benen Methoden erkennen und Wege zu deren Lösung fin-
den kann.  

In geeigneten Fällen ist das Antwort-Wahl-Verfahren (Mul-
tiple-Choice-Klausur) zulässig. In diesem Fall werden die 
Klausuraufgaben von 2 Prüfungsberechtigten ausgearbei-
tet. Die Prüfungsberechtigten und die Bewertungsgrund-
sätze sind auf dem Klausurbogen auszuweisen. Das Ver-
hältnis der zu erzielenden Punkte in den einzelnen Fragen 
zur erreichbaren Gesamtpunktzahl muss dem jeweiligen 
Schwierigkeitsgrad der Aufgabe entsprechen. 

(2) Klausurarbeiten können als softwaregestützte Prü-
fung durchgeführt werden (E-Prüfungen). Abs. 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. Die Studierenden sind auf die Prüfungsform 
hinzuweisen. Ihnen ist Gelegenheit zu geben, sich mit den 
Prüfungsbedingungen und dem Prüfungssystem vertraut 
zu machen. 

(3) Klausurarbeiten haben einen zeitlichen Umfang von 
45 Minuten bis 120 Minuten.  

(4) Klausurarbeiten, mit denen der Studiengang abge-
schlossen wird, und Wiederholungsprüfungen, bei deren 
endgültigem Nichtbestehen keine Ausgleichsmöglichkeit 
vorgesehen ist, sind von mindestens zwei Prüferinnen oder 
Prüfern im Sinne des § 13 zu bewerten.  

(5) Jede Klausurarbeit wird nach dem Bewertungs-
schema in § 25 bewertet. Die Note ergibt sich aus dem 
arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gemäß § 25 
Absatz 2. Prüfungsleistungen im Antwort-Wahl-Verfahren 
werden von der Prüferin oder dem Prüfer eigenverantwort-
lich bewertet. Die Kriterien der Prüfungsbewertung sind of-
fen zu legen.  

(6) Das Bewertungsverfahren ist in der Regel innerhalb 
von 6 Wochen abzuschließen. Die Bewertung einer Klau-
sur ist dem Bereich Prüfungswesen und dem Prüfungsaus-
schuss unmittelbar nach Abschluss des Bewertungsver-
fahrens schriftlich mitzuteilen. 

 

§ 19 
Weitere Prüfungsformen 

Die allgemeinen Bestimmungen für Hausarbeiten, Proto-
kolle, Vorträge und Referate sowie sonstige Prüfungsleis-
tungen trifft der Prüfungsausschuss. Für Vorträge, Refe-
rate oder vergleichbare Prüfungsformen gilt § 16 entspre-
chend. Für Hausarbeiten gelten die Bestimmungen der §§ 
16 und 18 Abs. 4 - 6 entsprechend. Die näheren Bestim-
mungen für Protokolle, Vorträge oder Referate werden 
durch die Prüferin oder den Prüfer festgelegt; die Bewer-
tung dieser Prüfungsformen obliegt nur der Prüferin oder 
dem Prüfer. § 65 Abs. 2 Satz 1 HG bleibt unberührt. Bei 
Gruppenprüfungen gilt § 17 Abs. 3 und bei Gruppen-arbei-
ten gelten § 20 Abs. 7 und Abs. 10 entsprechend. 

 
§ 20  

Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit ist eine individuelle schriftliche Prü-
fungsarbeit, die zusammen mit der mündlichen Abschluss-
prüfung die wissenschaftliche Ausbildung im Masterstudi-
engang „Urbane Kultur, Gesellschaft und Raum“ ab-
schließt. Die Masterarbeit soll zeigen, dass die oder der 
Studierende innerhalb einer vorgegebenen Frist eine be-
grenzte Aufgabenstellung aus ihrem oder seinem Fachge-
biet selbständig und unter Anwendung wissenschaftlicher 
Methoden lösen und darstellen kann.  

(2) Zur Masterarbeit kann nur zugelassen werden, wer 
die in der Prüfungsordnung für die Anmeldung vorgeschrie-
benen Credits in Höhe von insgesamt 75 erworben hat. 
Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(3) Die Studierende oder der Studierende meldet sich im 
Bereich Prüfungswesen zur Masterarbeit an. Die Ausgabe 
des Themas der Masterarbeit erfolgt über die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Der 
Ausgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen.  

(4) Das Thema der Masterarbeit wird von einer Hoch-
schullehrerin oder einem Hochschullehrer, einer Hoch-
schuldozentin oder einem Hochschuldozenten oder einer 
Privatdozentin oder einem Privatdozenten der beteiligten 
Fakultäten gestellt und betreut, die oder der im Masterstu-
diengang „Urbane Kultur, Gesellschaft und Raum“ im Kon-
text des Profilschwerpunkts ’Urbane Systeme‘ Lehrveran-
staltungen durchführt. Über Ausnahmen entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 

Für das Thema der Masterarbeit hat die Studierende oder 
der Studierende ein Vorschlagsrecht.  

Soll die Masterarbeit an einer anderen Fakultät der Univer-
sität Duisburg-Essen oder an einer Einrichtung außerhalb 
der Hochschule durchgeführt werden, bedarf es hierzu der 
Zustimmung des Prüfungsausschusses. Auf Antrag der o-
der des Studierenden sorgt die oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses dafür, dass die oder der Studie-
rende rechtzeitig ein Thema für eine Masterarbeit erhält. 

(5) Die Masterarbeit ist in der durch den Aus- und den 
Abgabetermin festgelegten Bearbeitungszeit anzufertigen. 
Die Bearbeitungsfrist für die Masterarbeit beträgt 26 Wo-
chen. Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss die Bear-
beitungszeit auf begründeten schriftlichen Antrag der oder 
des Studierenden um bis zu sechs Wochen verlängern. 
Der Antrag muss unverzüglich nach Eintritt des Hindernis-
ses vor dem Abgabetermin für die Masterarbeit bei der o-
der dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses einge-
gangen sein.  
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 (6) Das Thema, die Aufgabenstellung und der Umfang 
der Masterarbeit müssen so beschaffen sein, dass die zur 
Bearbeitung vorgegebene Frist eingehalten werden kann. 

Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten 
Monats der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 

(7) Die Masterarbeit kann in begründeten Fällen in Form 
einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als Prü-
fungsleistung zu bewertende Beitrag der oder des einzel-
nen Studierenden aufgrund der Angabe von Abschnitten, 
Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine 
eindeutige Abgrenzung der jeweils individuellen Leistung 
ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist. 

(8) Die Masterarbeit ist in englischer Sprache oder einer 
im Einzelfall akzeptierten Fremdsprache abzufassen und 
fristgemäß beim Prüfungsausschuss in dreifacher Ausferti-
gung in gedruckter und gebundener Form im DIN A4-For-
mat sowie in geeigneter elektronischer Form einzureichen.  

(9) Die Masterarbeit soll in der Regel einen Umfang von 
28.000 bis maximal 35.000 Wörtern haben. Notwendige 
Detailergebnisse können gegebenenfalls zusätzlich in ei-
nem Anhang zusammengefasst werden. 

(10) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die oder der Stu-
dierende schriftlich zu versichern, dass sie ihre oder er 
seine Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit ihren oder sei-
nen entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit 
selbständig verfasst und keine anderen als die angegebe-
nen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich 
gemacht hat.  

(11) Der Abgabezeitpunkt ist beim Bereich Prüfungswe-
sen aktenkundig zu machen. Ist die Masterarbeit nicht frist-
gemäß eingegangen, gilt sie als mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet. 

(12) Die Masterarbeit ist in der Regel von zwei Prüferinnen 
oder Prüfern zu bewerten; die Bewertung ist schriftlich zu 
begründen. Die Erstbewertung soll in der Regel von der 
Betreuerin oder dem Betreuer der Masterarbeit vorgenom-
men werden, die oder der das Thema der Masterarbeit ge-
stellt hat. Ausnahmen sind vom Prüfungsausschuss zu ge-
nehmigen. Die zweite Prüferin oder der zweite Prüfer wird 
vom Prüfungsausschuss bestellt. Handelt es sich um eine 
fachübergreifende Themenstellung, müssen die Prüfer so 
bestimmt werden, dass die Beurteilung mit der erforderli-
chen Sachkunde erfolgen kann. Mindestens eine Prüferin 
oder ein Prüfer muss einer Fakultät der Universität Duis-
burg-Essen angehören, die am Studiengang Urbane Kul-
tur, Gesellschaft und Raum“ maßgeblich beteiligt ist.  

(13) Die einzelne Bewertung ist nach dem Bewertungs-
schema in § 25 vorzunehmen. Die Note der Masterarbeit 
wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen 
gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. Bei 
einer Differenz von mehr als 2,0 oder falls nur eine Bewer-
tung besser als mangelhaft (5,0) ist, wird vom Prüfungs-
ausschuss eine dritte Prüferin oder ein dritter Prüfer zur Be-
wertung der Masterarbeit bestimmt. In diesen Fällen wird 
die Note aus dem arithmetischen Mittel der beiden besse-
ren Noten gebildet. Die Masterarbeit kann jedoch nur dann 
als „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet werden, wenn 
mindestens zwei Noten „ausreichend“ (4,0) oder besser 
sind. 

(14) Das Bewertungsverfahren durch die Prüferinnen oder 
Prüfer darf in der Regel 6 Wochen nicht überschreiten. Die 

Bewertung der Masterarbeit ist dem Bereich Prüfungswe-
sen unmittelbar nach Abschluss des Bewertungsverfah-
rens schriftlich mitzuteilen. 

 

§ 21 
Wiederholung von Prüfungen 

(1) Bestandene studienbegleitende Prüfungen und eine 
bestandene Masterarbeit dürfen nicht wiederholt werden. 
Bei endgültig nicht bestandenen Prüfungen erhält die oder 
der Studierende vom Prüfungsausschuss einen Bescheid 
mit Rechtsbehelfsbelehrung.  

(2) Nicht bestandene oder als nicht bestanden geltende 
studienbegleitende Prüfungen können zweimal wiederholt 
werden. 

(3) Besteht eine studienbegleitende Prüfung aus einer 
Klausurarbeit, kann sich die oder der Studierende nach der 
ersten Wiederholung der Prüfung vor einer Festsetzung 
der Note „nicht ausreichend“ (5,0) im selben Prüfungszeit-
raum einer mündlichen Ergänzungsprüfung unterziehen 
dies gilt nicht sofern die Festsetzung der Note „nicht aus-
reichend“ (5,0) aufgrund eines Täuschungsversuches er-
folgte. Für die Abnahme und Bewertung der mündlichen 
Ergänzungsprüfung gilt § 17 Abs. 1 bis 5 entsprechend. 
Aufgrund der mündlichen Ergänzungsprüfung wird die 
Note „ausreichend“ (4,0) oder die Note „nicht ausreichend" 
(5,0) festgesetzt.  

(4) Der Prüfungsausschuss hat zu gewährleisten, dass 
jede studienbegleitende Prüfung innerhalb von zwei aufei-
nander folgenden Semestern mindestens zweimal angebo-
ten wird. Zwischen der ersten Prüfung und der Wiederho-
lungsprüfung müssen mindestens vier Wochen liegen. Die 
Prüfungsergebnisse der vorhergehenden Prüfung sollen 
mindestens 7 Tage vor der Wiederholungsprüfung im Be-
reich Prüfungswesen vorliegen. 

(5) Eine letztmalige zweite Wiederholungsprüfung ist 
von zwei Prüferinnen oder Prüfern zu bewerten; die Bewer-
tung ist schriftlich zu begründen. 

(6) Eine nicht bestandene Masterabschlussprüfung kann 
einmal wiederholt werden. Eine Rückgabe des Themas der 
zweiten Masterarbeit innerhalb der in § 20 Abs. 6 Satz 2 
genannten Frist ist jedoch nur zulässig, wenn die oder der 
Studierende bei der Anfertigung ihrer oder seiner ersten 
Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch ge-
macht hat. 

 
§ 22  

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung,  
Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung wird mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet, wenn die oder der Studierende  

 einen bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund 
versäumt, oder wenn sie oder er  

 nach Beginn einer Prüfung, die sie oder er angetreten 
hat, ohne triftigen Grund zurücktritt.  

Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfung nicht inner-
halb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

(2) Als wichtiger Grund kommen insbesondere krank-
heitsbedingte Prüfungsunfähigkeit oder das Vorliegen ei-
ner besonderen Situation im Sinne des § 23 Abs. 3 und 4 
in Betracht.  



Amtliche Mitteilungen Nr. 161 Seite 805 

 
(3)  Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend 
gemachten Gründe müssen unverzüglich, d.h. grundsätz-
lich innerhalb von drei Werktagen nach dem Termin der 
Prüfung beim Bereich Prüfungswesen schriftlich angezeigt 
und glaubhaft gemacht werden (Samstage gelten nicht als 
Werktage).  

Im Falle einer Krankheit hat die oder der Studierende eine 
ärztliche Bescheinigung vorzulegen, aus der sich die Prü-
fungsunfähigkeit sowie deren Dauer ergeben. Der Krank-
heit der oder des Studierenden steht die Krankheit einer 
oder eines von der bzw. dem Studierenden zu versorgen-
den Kindes oder zu pflegenden Angehörigen im Sinne des 
§ 21 Abs. 4 gleich. Wurden die Gründe für die Prüfungsun-
fähigkeit anerkannt, wird der Prüfungsversuch nicht gewer-
tet. Die oder der Studierende soll in diesem Fall den nächs-
ten angebotenen Prüfungstermin wahrnehmen.  

(4) Versucht die oder der Studierende, das Ergebnis sei-
ner Leistung durch Täuschung, worunter auch Plagiate fal-
len, oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu be-
einflussen, gilt die betreffende Leistung als mit „nicht aus-
reichend“ (5,0) bewertet. Die Feststellung wird von der je-
weiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder der oder 
dem Aufsichtführenden getroffen und aktenkundig ge-
macht. Zur Feststellung der Täuschung kann sich die Prü-
ferin oder der Prüfer bzw. der Prüfungsausschuss des Ein-
satzes einer entsprechenden Software oder sonstiger 
elektronischer Hilfsmittel bedienen. In schwerwiegenden 
Fällen kann der Prüfungsausschuss die Studierende oder 
den Studierenden von Wiederholungsprüfungen ausschlie-
ßen. 

(5) Eine Studierende oder ein Studierender, der den ord-
nungsgemäßen Ablauf einer Prüfung stört, kann von der 
jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder der o-
der dem Aufsichtführenden nach Abmahnung von der wei-
teren Teilnahme an der Prüfung ausgeschlossen werden. 
In diesem Fall gilt die betreffende Leistung als mit „nicht 
ausreichend“ (5,0) bewertet.  

(6) Der Prüfungsausschuss kann von der oder dem Stu-
dierenden eine Versicherung an Eides Statt verlangen, 
dass die Prüfungsleistung von ihr oder ihm selbstständig 
und ohne unzulässige fremde Hilfe erbracht worden ist. 
Wer vorsätzlich einen Täuschungsversuch gemäß Absatz 
4 unternimmt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswid-
rigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro ge-
ahndet werden. 

Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist die Kanzlerin oder 
der Kanzler. 

Im Falle eines mehrfachen oder sonstigen schwerwiegen-
den Täuschungsversuches kann die Studierende oder der 
Studierende zudem exmatrikuliert werden. 

 
§ 23 

Nachteilsausgleich,  
Studierende in besonderen Situationen 

(1) Die besonderen Belange behinderter und chronisch 
kranker Studierender zur Wahrung ihrer Chancengleichheit 
sind zu berücksichtigen. Macht die oder der Studierende 
durch die Vorlage eines geeigneten Nachweises, insbe-
sondere einer ärztlichen Stellungnahme glaubhaft, dass sie 
oder er wegen länger andauernder oder ständiger Behin-
derung oder chronischer Erkrankung nicht in der Lage ist, 
an einer Prüfung in der vorgesehenen Form oder in dem 
vorgesehenen Umfang teilzunehmen, gestattet die oder 

der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der oder dem 
Studierenden auf Antrag, gleichwertige Leistungen in einer 
anderen angemessenen Form oder Dauer zu er-bringen. 
Bei Entscheidungen nach Satz 2 wird die oder der Beauf-
tragte für Studierende mit Behinderung oder chronischer 
Erkrankung nach Maßgabe des § 62b Abs. 2 HG beteiligt.  

(2) Die besonderen Belange behinderter Studierender 
zur Wahrung ihrer Chancengleichheit sind über Absatz 1 
hinaus gleichermaßen für die Erbringung von Studienleis-
tungen zu berücksichtigen. Der Prüfungsausschuss legt 
auf Antrag der oder des Studierenden von dieser Prüfungs-
ordnung abweichende Regelungen unter Berücksichtigung 
des Einzelfalls fest. 

(3) Für Studierende, für die die Schutzbestimmungen 
entsprechend den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgeset-
zes gelten oder für die die Fristen des Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetzes (BEEG) über die Elternzeit greifen, 
legt der Prüfungsausschuss die in dieser Prüfungsordnung 
geregelten Prüfungsbedingungen auf Antrag der oder des 
Studierenden unter Berücksichtigung des Einzelfalls fest.  

(4) Für Studierende, die durch ärztliches Attest nachwei-
sen, dass sie den Ehemann oder die eingetragene Leben-
spartnerin oder die Ehefrau oder den eingetragenen Le-
benspartner oder pflegebedürftige Verwandte in gerader 
Linie oder Verschwägerte ersten Grades pflegen, legt der 
Prüfungsausschuss die in dieser Prüfungsordnung gere-
gelten Fristen und Termine auf Antrag der oder des Studie-
renden unter Berücksichtigung von Ausfallzeiten durch 
diese Pflege und unter Berücksichtigung des Einzelfalls 
fest.  

 
§ 24 

Bestehen und Nichtbestehen der Masterprüfung 

(1) Die gesamte Prüfungsleistung für den Masterstudien-
gang ist bestanden, wenn alle Prüfungen gemäß der §§ 17 
- 19 sowie die Masterarbeit gemäß § 20 erfolgreich absol-
viert und die für den Studiengang vorgeschriebenen Cre-
dits erworben worden sind. 

(2) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, 
wenn: 

 eine geforderte Prüfungsleistung gemäß Absatz 1 nicht 
erfolgreich absolviert wurde 

 und eine Wiederholung dieser Prüfungsleistung gemäß 
§ 21 nicht mehr möglich ist 

(3) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden, wird 
vom Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Studie-
renden und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise 
sowie der Exmatrikulationsbescheinigung eine Bescheini-
gung ausgestellt, die die erfolgreich absolvierten Prüfun-
gen, deren Noten und die erworbenen Credits ausweist 
und deutlich macht, dass die Masterprüfung nicht bestan-
den worden ist. 

 
§ 25 

Bildung der Prüfungsnoten 

(1) Für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen 
sind von den Prüferinnen und Prüfern folgende Noten 
(Grade Points) zu verwenden. Zwischenwerte sollen eine 
differenzierte Bewertung der Prüfungsleistungen ermögli-
chen. 

1,0 oder 1,3 = sehr gut  
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(eine hervorragende Leistung) 

1,7 oder 2,0 oder 2,3 = gut 
(eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegt)  

2,7 oder 3,0 oder 3,3 = befriedigend 
(eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht)  

3,7 oder 4,0 = ausreichend 
(eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den  
Anforderungen genügt)  

5,0 = nicht ausreichend 
(eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den  
Anforderungen nicht mehr genügt) 

(2) Wird eine Prüfung von mehreren Prüferinnen und/o-
der Prüfern bewertet, ist die Note das arithmetische Mittel 
der Einzelnoten. Bei der Bildung der Note wird nur die erste 
Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle wei-
teren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Die Note 
lautet: 

bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5   
= sehr gut 

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5  
= gut 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5   
= befriedigend 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0  
= ausreichend 

bei einem Durchschnitt ab 4,1  
= nicht ausreichend. 

(3) Eine Prüfung ist bestanden, wenn sie mit „ausrei-
chend“ (4,0) oder besser bewertet wurde. Eine Prüfung ist 
endgültig nicht bestanden, wenn sie mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet wurde und alle Wiederholungsmöglichkeiten 
gemäß § 21 ausgeschöpft sind. 

 
§ 26 

Modulnoten 

(1) Ein Modul ist bestanden, wenn alle diesem Modul zu-
geordneten Leistungen erbracht und die Modulprüfung 
mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet 
wurde.  

(2) Besteht eine Modulprüfung aus einer einzigen Prü-
fungsleistung, so ist die erzielte Note gleichzeitig die er-
zielte Note der Modulprüfung. Besteht eine Modulprüfung 
aus mehreren Teilprüfungen, so muss jede Teilprüfung be-
standen sein.  

(3) Die Note der Modulprüfung ist das gewichtete Mittel 
der Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen (Grade 
Points). Das gewichtete Mittel errechnet sich aus der 
Summe der mit den Einzelnoten multiplizierten Credits, di-
vidiert durch die Gesamtzahl der benoteten Credits des 
Moduls. 

 
§ 27 

Bildung der Gesamtnote 

(1) Die Gesamtnote errechnet sich aus dem mit Credits 
gewichteten arithmetischen Mittel aus  

 den fachspezifischen Modulnoten und 

 der Note für die Masterarbeit und die mündliche Ab-
schlussprüfung. 

Unbenotete Leistungen (z B. ohne Note anerkannte Leis-
tungen) werden bei der Berechnung der Gesamtnote nicht 
berücksichtigt. 

 (2) Dabei wird jeweils nur die erste Dezimalstelle hinter 
dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden 
ohne Rundung gestrichen. Im Übrigen gilt § 26 entspre-
chend.  

(3) Wurde die Masterarbeit mit 1,0 bewertet und ist der 
Durchschnitt aller anderen Noten 1,3 oder besser, wird im 
Zeugnis gemäß § 26 Absatz 1 das Gesamtprädikat „mit 
Auszeichnung bestanden" vergeben. 

 
§ 28 

Zusatzprüfungen 

(1) Die oder der Studierende kann sich unbeschadet des 
§ 14 Abs. 1 nach Maßgabe freier Kapazitäten über den 
Pflicht- und den Wahlpflichtbereich hinaus in weiteren Fä-
chern einer Prüfung unterziehen (Zusatzprüfungen). 

(2) Das Ergebnis einer solchen Zusatzprüfung wird bei 
der Feststellung von Modulnoten und der Gesamtnote nicht 
mit berücksichtigt. 

 
§ 29 

Zeugnis und Diploma Supplement 

(1) Hat die oder der Studierende die Masterprüfung be-
standen, erhält sie oder er ein Zeugnis in deutscher Spra-
che. Das Zeugnis enthält folgende Angaben: 

 Name der Universität und Bezeichnung der Fakultät/en, 

 Name, Vorname, Geburtsdatum und Geburtsort der o-
der des Studierenden, 

 Bezeichnung des Studiengangs, 

 die Bezeichnungen und Noten der absolvierten Module 
mit den erworbenen Credits, 

 das Thema und die Note der Masterarbeit mit den er-
worbenen Credits, 

 Gesamtnote mit den insgesamt erworbenen Credits, 

 auf Antrag der oder des Studierenden die bis zum Ab-
schluss des Masterstudiums benötigte Fachstudien-
dauer, 

 auf Antrag der oder des Studierenden die Ergebnisse 
der gegebenenfalls absolvierten Zusatzprüfungen ge-
mäß § 29, 

 das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfung er-
bracht wurde, 

 die Unterschriften der oder des Vorsitzenden des zu-
ständigen Prüfungsausschusses  

 und das Siegel der Universität. 

Als Anlage zum Zeugnis kann das Transcript of Records 
erstellt werden. Das Transcript of Records enthält sämtli-
che Prüfungen einschließlich der Prüfungsnoten. 
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(2) Mit dem Abschlusszeugnis wird der Absolventin oder 
dem Absolventen durch die Universität ein Diploma Supp-
lement in deutscher Sprache ausgehändigt. Das Diploma 
Supplement enthält  

 persönliche Angaben wie im Zeugnis (siehe Abs. 1) 

 allgemeine Hinweise zur Art des Abschlusses, 

 Angaben zu der den Abschluss verleihenden Universi-
tät, 

 Angaben zu den dem Abschluss zugrundeliegenden 
Studieninhalten, dem Studienverlauf und den mit dem 
Abschluss erworbenen Kompetenzen sowie Informati-
onen zu den erbrachten Leistungen, zum Bewertungs-
system sowie zum Leistungspunktesystem.  

Dem Diploma Supplement wird eine Bewertung der Ge-
samtnote gemäß ECTS mit der Angabe angefügt, wieviel 
Prozent der Absolventinnen und Absolventen innerhalb der 
Fakultät in den letzten vier abgeschlossenen Semestern 
diesen Masterstudiengang mit der Gesamtnote „sehr gut“, 
„gut“, „befriedigend“ oder „ausreichend“ abgeschlossen ha-
ben. Das Diploma Supplement trägt das gleiche Datum wie 
das Zeugnis. 

(3) Mit dem Zeugnis und dem Diploma Supplement erhält 
die oder der Studierende eine englischsprachige Überset-
zung. 

 
§ 30 

Masterurkunde 

(1) Nach bestandener Masterprüfung werden der Absol-
ventin oder dem Absolventen gleichzeitig mit dem Zeugnis 
eine Masterurkunde und das Diploma Supplement ausge-
händigt. Die Urkunde weist den verliehenen Mastergrad 
nach § 3 aus und trägt das Datum des Zeugnisses. 

(2) Die Urkunde wird von der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses und der Dekanin oder dem Dekan 
der Fakultät, die den Grad verleiht, unterzeichnet und mit 
dem Siegel der Universität Duisburg-Essen versehen. 

(3) § 29 Abs. 3 gilt entsprechend. 

 

 

III. Schlussbestimmungen 

 
§ 31  

Ungültigkeit der Masterprüfung,  
Aberkennung des Mastergrades 

(1) Hat die oder der Studierende bei einer Prüfung ge-
täuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss 
nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, 
bei deren Erbringung getäuscht wurde, entsprechend be-
richtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht be-
standen erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu ei-
ner Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die oder der Studie-
rende täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 
der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser 
Mangel durch Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die Zu-
lassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der 

Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über 
die Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung ist der oder dem Betroffenen 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Sämtliche unrichtigen Prüfungszeugnisse sind einzu-
ziehen und gegebenenfalls durch neue Zeugnisse zu er-
setzen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 
Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Ausstellung 
des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

(5) Ist die Prüfung insgesamt für nicht bestanden erklärt 
worden, ist der verliehene Grad abzuerkennen und die aus-
gehändigte Urkunde einzuziehen. 

 
§ 32 

Einsicht in die Prüfungsarbeiten 

(1) Den Studierenden wird auf Antrag nach einzelnen Prü-
fungen Einsicht in ihre schriftlichen Prüfungsarbeiten ge-
währt. Der Antrag muss binnen eines Monats nach Be-
kanntgabe des Prüfungsergebnisses gestellt werden. Nä-
heres regelt der Prüfungsausschuss.  

(2) Prüfungsentscheidungen sind isoliert anfechtbar. 

 
§ 33 

Führung der Prüfungsakten,  
Aufbewahrungsfristen 

(1) Die Prüfungsakten werden elektronisch geführt.  

a) Nachfolgende Daten werden elektronisch gespeichert: 

 Name, Vorname, Matrikelnummer, Geburtsdatum, Ge-
burtsort, Geburtsland 

 Studiengang 

 Studienbeginn 

 Prüfungsleistungen 

 Anmeldedaten, Abmeldedaten, Prüfungsrücktritte 

 Datum des Studienabschlusses 

 Datum der Aushändigung des Zeugnisses. 

b) Nachfolgende Dokumente werden in Papierform ge-
führt: 

 Masterarbeit 

 Zeugnis 

 Urkunde 

 Prüfungsarbeiten 

 Prüfungsprotokolle 

 Atteste, Anerkennungsanträge, Widersprüche und Zu-
lassungsanträge. 

(2) Die Archivierung und insbesondere die Aufbewah-
rungsfristen richten sich nach der jeweils maßgeblichen Ar-
chivierungsordnung.  

(3) Die Archivierung der nach Abs. 2 aufbewahrten Akten 
erfolgt durch den Bereich Prüfungswesen. 
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§ 34  

Geltungsbereich, Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden 
Anwendung, die ab dem Wintersemester 2018/2019 im 
Masterstudiengang „Urbane Kultur, Gesellschaft und 
Raum“ an der Universität Duisburg-Essen eingeschrieben 
sind. 

(2) Studierende, die ihr Studium vor dem Wintersemester 
2018/19 aufgenommen haben und ihre Masterarbeit vor In-
krafttreten dieser Prüfungsordnung angemeldet haben, ab-
solvieren diese Prüfung nach Maßgabe des § 21 der Prü-
fungsordnung für den Masterstudiengang „Urbane Kultur, 
Gesellschaft und Raum “ vom 26.08.2011, in der Fassung 
der zweiten Änderungsordnung vom 08.10.2015 (VBl. Jg. 
13, 2015 S. 647 / Nr. 124). 

(3) Für Studierende, die ihr Studium vor dem Wintersemes-
ter 2018/19 aufgenommen haben gelten die Bestimmun-
gen zur Bildung der Gesamtnote des § 28 Abs. 1 der Prü-
fungsordnung für den Masterstudiengang „Urbane Kultur, 
Gesellschaft und Raum “ vom 26.08.2011, in der Fassung 
der zweiten Änderungsordnung vom 08.10.2015 (VBl. Jg. 
13, 2015 S. 647 / Nr. 124) fort. 

 

 
§ 35 

In-Kraft-Treten und Veröffentlichung 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach Ihrer Veröffent-
lichung in den Amtlichen Mitteilungen der Universität Duis-
burg-Essen in Kraft. Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung 
für den Masterstudiengang „Urbane Kultur, Gesellschaft 
und Raum“ vom 23.08.2011, in der Fassung der zweiten 
Änderungsordnung vom 08.10.2015 (VBl. Jg. 13, 2015 S. 
647 / Nr. 124), außer Kraft; § 34 Abs. 2 und 3 bleiben un-
berührt.  

 

 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates 
der Fakultät für Geisteswissenschaften vom 11.07.2018 
und des Eilentscheid des Dekans der Fakultät für Geistes-
wissenschaften vom 29.11.2018. 

 

 
Duisburg und Essen, den 05. Dezember 2018 

 

Für den Rektor 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

Dr. Rainer Ambrosy 
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Anlage 1            

Studienplan für den Masterstudiengang „Urbane Kultur, Gesellschaft und Raum“     

F
a
c
h

- 

s
e
m

e
s
te

r 

Modul 

Cre-
dits 
pro 

Modul 

Lehrveranstal- tun-
gen (LV) 

Pflicht 
(P) 

Wahl-
pflicht 
(WP) 

Veran- 
staltungsart 

Inhalte/  
Qualifikationsziele 

Semester-
wochen- 
stunden 
(SWS) 

Prüfung  
Anzahl der 
Prüfungen 
je Modul  

1 
 

1: Introduction 
to Urban Sys-

tems 
15 

Key Issues in Urban 
Systems 

P  VL 

Die Studierenden erlangen 
grundlegende Kenntnisse über 
systemisches Denken und 
wechselseitige Abhängigkeiten 
der unterschiedlichen Diszipli-
nen in urbanen Systemen. 

2 

Klausur 
(120 Min.) 
oder Haus-

arbeit 

1 

Introduction: Sus-
tainable Urban De-
velopment/Technol-

ogies 

P  VL/ÜB 2 

Introduction: Urban 
Culture, Society and 

Space 
P  VL/ÜB 2 

Introduction: Urban 
Planning 

P  VL/ÜB 2 

1 

2B: Urbane 
Kultur, Gesell-

schaft und 
Raum I 

10 

Urbane Kultur, Ge-
sellschaft und Raum 

I.1 
 WP  

Die Studierenden erlernen mit 
Ansätzen geographischer, ge-
sellschafts-, kultur, und bildungs-
wissenschaftlicher Stadtfor-
schung umzugehen. 

2 
Klausur (90 
Min.) oder 
Hausarbeit  

 2 
Urbane Kultur, Ge-

sellschaft und 
RaumI.2 

 WP  2 
Klausur (90 
Min.) oder 
Hausarbeit 

1 
3B: Sustainable 
Urban Develop-

ment I 
5 

z.B. Case Studies – 
Logistik in Urbanen 

Systemen 
oder 

Urban Planning and 
Quality of Life  

 WP 

VL 
Die Studierenden erhalten Ein-
blicke in stadtplanerische, inge-
nieur- und naturwissenschaftli-
che Fragestellungen und lernen 
städtische Probleme interdiszip-
linär zu verstehen.  

2 
Klausur (90 
Min.) oder 
Hausarbeit 

1 

Sem. 

2 

4: Projektsemi-
nar: Applied 

Research Pro-
ject  

10 

Urban Systems  P  VL Die Studierenden verstehen die 
komplexen Zusammenhänge 
zwischen urbanen Systemen 
und z.B. der Gesundheit der Be-
völkerung. 

2 Hausarbeit 
(20 Seiten 
bzw. 7.000 
Wörter) und 
Präsenta-

tion 

1 
Urban Systems  P  

Sem./ 
Projektarbeit 

2 
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Studienplan für den Masterstudiengang „Urbane Kultur, Gesellschaft und Raum“  

F
a
c
h

- 

s
e
m

e
s
te

r 

Modul 

Cre-
dits 
pro 

Modul 

Lehrveranstal- 
tungen (LV) 

Pflicht 
(P) 

Wahl-
pflicht 
(WP) 

Veran-stal-
tungsart 

Inhalte/  
Qualifikationsziele 

Semester-
wochen- 
stunden 
(SWS) 

Prüfung  
Anzahl der 
Prüfungen 
je Modul  

2 

5B: Urbane 
Kultur, Gesell-

schaft und 
Raum II 

15 

Urbane Kultur, Ge-
sellschaft und 

Raum II.1 
 WP  Die Studierenden verfügen über 

vertiefte Kenntnisse in For-
schungsfeldern, Fragestellungen 
und Ansätzen geographischer, 
kultur- und bildungswissenschaft-
licher Stadtforschung und zentra-
ler Anwendungsgebiete. 

2 
Klausur (90 
Min.) oder 
Hausarbeit  

3  
Urbane Kultur, Ge-

sellschaft und 
Raum II.2 

 WP  2 
Klausur (90 
Min.) oder 
Hausarbeit 

Urbane Kultur, Ge-
sellschaft und 

Raum II.3 
 WP  2 

Klausur (90 
Min.) oder 
Hausarbeit 

2 
6B: Sustaina-
ble Urban De-
velopment II 

5 

z.B. 
Urban development 
and infrastructure  

 
oder  

 
Water - The Lecture  

 

 WP 

Vorlesung  
Die Studierenden verfügen über 
vertiefte Einblicke in stadtplaneri-
sche, ingenieur- und naturwis-
senschaftliche Fragestellungen 
und lernen städtische Probleme 
interdisziplinär zu entwickeln und 
zu bearbeiten. 

2 

oder 
Hausarbeit 

oder  
Klausur (45 

Min.)  

1 

Seminar 

3 
7: Praxis-Pro-

jekt 
20  P  

Externes Prak-
tikum 

Erlangung von praktischen Erfah-
rungen und Fähigkeiten zur wis-
senschaftlichen Reflektion der 
Praxis anhand städt. Projekte.  

 

 
Bericht 

(5250 Wör-
ter) 

1 

3 

8B: Urbane 
Kultur, Gesell-

schaft und 
Raum III 

10 

Urbane Kultur, Ge-
sellschaft und 

Raum III.1 
 WP  

Die Studierenden können inter-
disziplinär orientierte For-
schungsfragen in den gewählten 
Disziplinen eigenständig formulie-
ren und bearbeiten. 

2 
Klausur (90 
Min.) oder 
Hausarbeit 

2 
Urbane Kultur, Ge-

sellschaft und 
Raum III.2 

 WP  2 
Klausur (90 
Min.) oder 
Hausarbeit 

4 9: Masterarbeit  30  P   

Studierenden sind in der Lage, 
Forschungsfragen im interdiszipli-
nären Kontext zu identifizieren, 
zu formulieren und zu verfolgen. 

 

 
Masterar-
beit (mind. 

28.000 Wör-
ter) 

1 
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Anlage 2 
Modulare Struktur des Masterstudiengangs „Urbane Kultur, Gesellschaft und Raum“  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem. WS/SS Modul CP SWS

15 8

3 2

4 2

4 2

4 2

2+3 10+5 4+2

 Modul 3B: Interdisziplinäres 

Ergänzungsmodul - 

Sustainable Urban Dev. I 

4 15 6

5+6 10+5 4+2

Modul 6.B: Interdisziplinäres 

Ergänzungsmodul - 

Sustainable Urban Dev. II

7 20

8 10 4

30 14

30 12

10 4

30

Praxisprojekt/Praktikum (Modul 7) 20

120 30

2. SS

1. WS

3. WS

(2) Grundlagen-, Aufbau- und Vertiefungsmodule: Es werden jeweils mehrere Veranstaltungen (je 

5 CP) zur Auswahl angeboten (individuelle Profilbildung).

Master-Arbeit 

(1) Interdisziplinäre Ergänzungsmodule: Dienen dem Erwerb komplementärer urbanistischer 

Kompetenzen aus anderen Fachkulturen 

Anmerkungen:

Modul 9:  Master-Arbeit 30

Σ

Σ Integration

Σ disziplinär (ohne MA-Arbeit)

9

Σ Ergänzung 

SS4. 

1

 Masterstudiengang "Urbane Kultur, Gesellschaft und Raum"

1.4: Introduction: First Steps into Urban Planning (VO/SE)

Modul 4: Integrationsmodul II - Projektseminar: Applied Research Project (intern)  

Modul 8B: 

Vertiefungsmodul - Urban Kultur, Gesellschaft und Raum                                          

 (zu absolvieren sind 2 Lehrveranstaltungen aus unterschiedlichen Fachgebieten)

Modul 7: Praxis-Projekt (extern; drei Monate)

Modul 1: Integrationsmodul I  - Introduction to Urban Systems

1.1: Key Issues in Urban Systems (VO)

1.2:  Introduction: Sustainable Urban Development/Technologies (V0/SE) 

1.3: Introduction: Urban Culture, Society and Space (V0/SE)

Modul 2B:  

Grundlagenmodul - Urbane Kultur, Gesellschaft und Raum        

  (zu absolvieren sind 2 Lehrveranstaltungen aus unterschiedlichen 

Fachgebieten)

Modul 5B: 

Aufbaumodul - Urbane Kultur, Gesellschaft und Raum  

 (zu absolvieren sind 2 Lehrveranstaltungen aus unterschiedlichen 

Fachgebieten)
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